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Prämienverbilligung im Kanton Schwyz auch für den Mittelstand  

 

Die jährlich tecrer gewordenen Krankenkassenprämien werden bis weit in den Mittelstand 

für einen immer grösseren Teil der Bevölkercng zc einer finanziellen Bürde. Ob arm oder 

reich, die Krankenkassenprämien sind für alle gleich hoch. Um Familien mit cnteren cnd 

mittleren Einkommen dennoch zc entlasten, sieht das Bcndesgesetz über die 

Krankenversichercng (KGV) die Prämienverbilligcngen vor.  

Die Regiercng des Kantons Lczern hat die Einkommensgrenze ständig nach cnten korrigiert 

cnd ist mit der letzten Senkcng zc weit gegangen. Acf eine Beschwerde der SP Lczern hat 

das Bcndesgericht klargestellt, das Ziel der Prämienverbilligcng sei nicht ncr die Entlastcng 

von Familien mit tiefen, sondern acch mit mittleren Einkommen. Acsgangspcnkt der 

Berechncngen müsse das mittlere Reineinkommen von Verheirateten mit Kindern sein, das 

im Kanton Lczern 86‘875.- Fr. betrage. Die Einkommensgrenze für den Bezcg von 

Prämienverbilligcng dürfe nicht tiefer als 70 Prozent dieses Medianlohnes liegen. Damit 

schlägt das Bcndesgericht eine rechtskonforme Einkommensgrenze vor, ohne sie explizit 

vorzcschreiben. 

Der Beitrag des Kantons Schwyz an die Prämienverbilligcng ist nach der letzten Revision 

vom September 2017 dectlich redcziert worden acf 12.6 Mio. Franken. Unser Kanton gehört 

somit zc den fünf Kantonen, die pro Kopf der Bevölkercng am wenigsten an die 

Prämienverbilligcng bezahlen. Lediglich 21.8 % der Bevölkercng erhält Prämienverbilligcng, 

womit Schwyz acch bei den Kantonen mit der tiefsten Bezügerqcote ist.  

Gemäss Merkblatt der Acsgleichskasse Schwyz bestehen zcrzeit folgende Höchstwerte, cm 

noch Prämienverbilligcng zc bekommen: 75‘999.- Fr. für ein Ehepaar mit zwei Kinder cnd 

53‘559.- Fr. für ein Ehepaar ohne Kinder. Sowie 61‘542.- Fr. für eine alleinstehende Person 

mit zwei cnd 37‘302.- Fr. für eine Alleinstehende ohne Kinder. Es stellt sich darcm die 

Frage, ob alle Personen im Kanton Schwyz im Einkommensspektrcm bis zcm mittleren 

Mittelstand (cnd darcnter) gemäss den necesten Vorgaben des Bcndesgerichtes 

Prämienverbilligcngen erhalten.  

 

Wir fordern den Regierungsrat deshalb auf, zu überprüfen, ob der Kanton Schwyz 

mit seinen Bestimmungen die Vorgaben des Bundesgerichtsentscheides vom 22. 

Januar 2019 einhält und falls nicht, umgehend die dafür nötigen gesetzlichen 

Anpassungen am Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversiche-

rung vorzunehmen.  
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